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Zitat von O. Meier

Den Passus möchte die bitte jemand in den Vorschriften zeigen. Im so-called
Wandererlass steht lediglich „dienstliche Aufgaben“. Damit greift aber insbesondere
auch die Fürsorgepflicht der Dienstherrin. Erinnere mal die Leitenden daran.

Es wäre schön, wenn du durchziehst. Danach ist nämlich an eurer Schule Ruhe mit so
einem Unfug.

Klassenfahrten gehören in NRW grundsätzlich zu den dienstlichen Aufgaben. Als solche sind sie
natürlich rechtskonform auch anweisbar und werden damit auch zur Pflicht. Den Hinweis auf die
Fürsorgepflicht finde ich aber durchaus sinnvoll und einen geeigneten Hebel zur Durchsetzung
zumutbarer Rahmenbedingungen bei der Durchführung der Fahrt. Das fängt damit an, dass
kaum ein Dienstschluss möglich ist, wenn ich auch noch mit Kollegen ein Zimmer teilen muss
und damit die Einhaltung der Ruhezeiten nicht gewährleistet wäre.
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